
 Öffnungszeiten Rathaus :   
Montag –  Freitag  08:00 –  12:00 Uhr 
Donnerstag           14:00 –  18:00 Uhr 
 
Bücherei  
Montag        08:30 –  11:30 Uhr  
Donnerstag  16:00 –  18:30 Uhr  
 
Die Gemeinde Hergatz im Internet: 
www.hergatz.de  
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RUFNUMMERN DER GEMEI NDE  
RATHAUS:  
Rathaus Wohmbrechts  
08385/92133 -   gemeinde@hergatz.de  
 

Bürgermeister,  Eheschließungen  
Herr Raab  
08385/9213-41 -   
oliver-kersten.raab@hergatz.de  
 

Geschäftsleiter,  Bauamt  
Herr Achberger  
08385/9213-45 -  frank.achberger@hergatz.de  
 

Kasse, Steueramt  
Frau Kern  
08385/9213-40 -  beate.kern@hergatz.de  
Frau Albrecht  
08385/9213-47 -  marion.albrecht@hergatz.de  
 

Bürgerbüro, Gewerbe, Schülerbeförderung  
Frau Reischmann  
08385/9213-47 -  sonja.reischmann@hergatz.de  
 

Soziales,  Standesamt, Personal,  Gemeinderat,  
Verkehrsrechtliche Anordnungen  
Frau Steffey  
08385/9213-43 -  andrea.steffey@hergatz.de  
 

Bürgerbüro, Tourist- Info, Gemeindeblatt, 
Friedhof, Fundbüro, Homepage  
Frau Arazar & Frau Kirchmann  
08385/9213-44 -  s ina.arazar@hergatz.de  
lucia.kirchmann@hergatz.de  
 

GEMEINDLICHE EINRICHTUNGEN:  
Grundschule  
08385/9213-50 -  sekretariat@gs -
wohmbrechts.de  
 

Kindertageseinrichtung „St.  Gallus“  
08385/9249870  
kindertagesstaette@hergatz.de  
kinderkrippe@hergatz.de  
 

Turn-  und Festhalle Maria -Thann  
08385/640  
 

Turnhalle Wohmbrechts  
08385/9213-53  
 

Bürgerstüble     
0157/72614671  
 

Bauhof                             Winterdienst  
0175/3616727              0171/3124461  
 

SONSTIGES:  
Zweckverbände (AOL u.  WHO)  
08381/805-27  
 

Klärwerk Hergatz  
08385/1298  
 

Wasserversorgung Handwerksgruppe  
08389/9216-0  
 

Behinderten/Seniorenbeauftragte  
Frau Ingeborg Schuleit,  08385/1093  
 

Seniorenbeauftragte  
Frau Ursula Goldschmid, 08385/1236  
 

Rentensprechtag                                  
Hr.  Imgrund   0162/5354239  

Wertstoffhof Hergatz: 08385/923046  
Mittwoch und Freitag 14:00 –  17:00 Uhr 
Samstag                      09:30 –  11:30 Uhr 
 
 

Volksbank Lindenberg: 08381/806231  
 

Filiale Wohmbrechts  
 

Öffnungszeiten:  
Dienstag      14:00 –  16:30 Uhr  
Donnerstag  08:30 –  12:00 Uhr  
 

Kommende veranstaltungen  

WEIBERFASCHING 27.02.2025—SEITE 4 

KINDERYOGA 07.03.2025—SEITE 4 

BÜRGER– UND JEDERMANN-SCHIESSEN 13.03.—15.03.2025 

— SEITE 5 
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Gemeindewort  

 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
unsere Region ist auch und insbesondere 
für ihren hohen Erholungswert und ihren 
florierenden Tourismus bekannt. Im 
Landkreis Lindau ist der Tourismus ein 
von Gemeinde zu Gemeinde sehr unter-
schiedlich stark ausgeprägter Faktor.  

Die Tourismus Hochburgen im Landkreis Lindau sind die Stadt 
Lindau mit regelmäßig über einer Millionen Übernachtungen pro 
Jahr und der Markt Scheidegg mit über einer halben Millionen 
Übernachtungen pro Jahr. In diesen und anderen Gemeinden ist 
der Tourismus auch eine erhebliche Einnahmequelle der Kom-
munen. 
 

In anderen Gemeinden ist der Tourismus weniger stark ausge-
prägt. Oft spricht man auch vom Durchgangstourismus. Zu letzte-
ren Kommunen gehört auch die Gemeinde Hergatz. Die Über-
nachtungsmöglichkeiten und Übernachtungszahlen sind zahlen-
mäßig überschaubar. Die Qualität, die unsere Gastgeber anbie-
ten ist aber hervorragend.  
 

Einen kleinen Überblick zum Thema Tourismus bietet uns fol-
gend Tabelle: 

Tourismus ist ein Thema, das für Kommunen und ihre Bevölke-
rung sowohl positive als auch negative Aspekte bereithält. Zum 
einen ergeben sich erhebliche finanzielle Einnahmemöglichkei-
ten. Zum anderen erschließen sich neue Herausforderungen in 
den Bereichen Lärmimmission, Müll, Verkehrsaufkommen und 
Weiteres.  
 

In der Gemeinde Hergatz führt der moderate Tourismus zu ei-
nem friedvollen Zusammenleben der Bevölkerung und unseren 
Gästen, die die Vorzüge unserer Region für eine kurze Zeit genie-
ßen können 
 

Bleiben Sie interessiert und auf bald! 
 

Oliver-Kersten Raab 
Erster Bürgermeister 

Aus der Kindertagesstätte  

Aus der Verwaltung  

Erinnerung: Anmeldung in der Kindertagesstätte St. Gallus 
 

Liebe Familien, 
hier nochmal eine kurze Erinnerung: 
der Anmeldezeitraum für das Kitajahr 2025/26 ist vom 
15.01.2025 bis 28.02.2025. Falls Sie Ihr Kind noch anmelden 
möchten, vereinbaren Sie bitte ein persönliches Anmeldege-
spräch per E-Mail (kindertagesstaette@hergatz.de) oder telefo-
nisch (08385/9249870). 
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen zu dem Anmeldege-
spräch mit: 
 

-ausgefüllter Anmeldebogen 
-U-Heft des Kindes 
-Impfausweis des Kindes 
-Arbeitgeberbescheinigung beider Elternteile 
 

Anmeldeschluss ist am 28.02.2025 
 

Alle Unterlagen die bis dahin eingehen werden mitberücksich-
tigt. Wenn Sie Fragen haben melden Sie sich gerne bei uns.  
 

Kita-Team 

oder Überweisungen. Vordrucke für Lastschriftmandate sind 
auf der Homepage der Gemeinde Hergatz (www.hergatz.de) 
zu erhalten.  
 

Sofern Sie für die Grundsteuer bereits ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt haben, wird die Grundsteuer zu den 
Fälligkeitsterminen abgebucht wird. Um Folgekosten (wie et-
wa Rücklastschriftgebühren) zu vermeiden, bitten wir Sie, ei-
ner erfolgten Lastschrift nicht zu widersprechen. Bei notwendi-
gen Anpassungen oder Änderungen wenden Sie sich bitte an 
die Kasse der Gemeinde Hergatz unter Tel. 08385/9213-40 
oder per Mail an beate.kern@hergatz.de . Vielen Dank.  

Gemeinde Hergatz 
      
Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl 
 
1.  
Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. 
Die Wahl dauert von 8.00 - 18.00 Uhr. 
 
2.  
Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 
Wahlbezirk           Wahlraum                                
1                                        Wohmbrechts Turnhalle Wohmbrechts,  
                                          Schloßweg 9, 88145 Hergatz,  
                                           barrierefrei: Ja 

Bekanntmachung  

Position 2021 2023 2024 

Übernachtungen 8170 6155  7233 

Übernachtungsbetriebe 12 17  19 

Bettenzahlen 59 84  88 

Aufenthalt Tage / Gast 4,52 2,12  2,27 

Steuertermin 
 

Wir weisen darauf hin, dass zum 15.02.2025 folgende Steuern 
und Abgaben zur Zahlung fällig werden: 
1. Rate Grundsteuer A und B 
1. Rate Gewerbesteuer VZ 
Wir bitten alle Zahlungspflichtigen, welche kein Sepa-
Lastschriftmandat erteilt haben, um pünktliche Einzahlungen 
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erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
6.  
Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können 
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a. durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses   
      Wahlkreises oder  
b. durch Briefwahl teilnehmen. 

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde 
(Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er 
dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, 
wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur 
Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder 
in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die 
beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, soll-
ten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 
Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim 
Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaub-
haft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegan-
gen ist oder sie ihn verloren hat. 
 
7. 
Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch 
einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzuläs-
sig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder we-
gen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, 
kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von 
der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtig-
ten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkon-
flikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgeset-
zes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt 
wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäu-
ßerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafge-
setzbuches). 
 
Datum    Unterschrift 
14.02.2025   gez. Frank Achberger 

 
2                               Maria-Thann Turn- und Festhalle  
                                  Maria-Thann,               
                                  Maria-Thann 34, 88145 Hergatz,  
                                  barrierefrei: Ja 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in 
der Zeit vom 22. Januar 2025 bis 2. Februar 2025 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angege-
ben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. 
 
3. 
Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt / treten 
zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16:30 Uhr in der 
Grundschule Wohmbrechts, Schlossweg 7, 88145 Hergatz zu-
sammen. 
 
4. 
Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des 
Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetra-
gen ist. 
Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzu-
geben. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und 
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimm-
zettel ausgehändigt. 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.  
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
a. für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen 

der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahl-
vorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem 
Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis 
für die Kennzeichnung, 

b. für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-
den, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Be-
werber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten 
und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass 
sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise ein-
deutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Be-
werberin sie gelten soll, und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahl-
kabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 
5. 
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
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Aus den Vereinen  

"Kinderzeltfreizeit von Wildwuchs Westallgäu e.V. im Sommer 
2025 
 

Ab jetzt starte die Anmeldung für das diesjährige Sommerferi-
enangebot für Kinder von 8-11 Jahren vom 11.-16.8.2025.  
Alle Infos und auch Kontaktdaten für Nachfragen und Anmel-
dung findet ihr hier auf den Flyerseiten und auf unserer Home-
page www.wildwuchs-zeltlager.de . Wir freuen uns schon riesig 
auf die gemeinsame Zeit im Sommer! Euer Team von Wild-
wuchs Westallgäu e.V.           

Wirksamkeit zur Änderung des Flächennutzungsplanes im Be-
reich des Bebauungsplanes „Schwarzenberg - 4. Änderung und 
Erweiterung"  
 

Das Landratsamt Lindau (Bodensee) hat die vom Gemeinderat 
der Gemeinde Hergatz in seiner öffentlichen Sitzung am 8. Juli 
2024 beschlossene Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich des Bebauungsplanes „Schwarzenberg - 4. Änderung 
und Erweiterung" mit Bescheid vom 27.01.2025 - Az. 31-6100-
00712/23 aufgrund von § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) ge-
nehmigt. 
 

Die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich des Bebau-
ungsplanes „Schwarzenberg - 4. Änderung und Erweiterung" 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
Maßgebend für die Änderung des Flächennutzungsplans im 

Bereich des Bebauungsplanes „Schwarzenberg - 4. Änderung 
und Erweiterung" ist der Flächennutzungsplan in der Fassung 
vom 19.06.2024 (siehe unmaßstäbliche Darstellung): 
 

Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Be-
gründung mit Umweltbericht sowie der zusammenfassenden 
Erklärung auf der Homepage der Gemeinde Hergatz unter 
https://www.hergatz.de eingesehen werden. 
Ebenfalls können die Unterlagen im Rathaus der Gemeinde 
Hergatz, Salzstraße 18 in 88145 Hergatz während der allgemei-
nen Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann die 
Unterlagen einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz1 Nr.1-3 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 Baugesetzbuches 
(BauGB) beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur be-
achtlich werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Hergatz 

geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungs-
vorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 

Hergatz, 14.02.2025 
gez. Oliver-Kersten Raab 
Erster Bürgermeister 



Seite  5 Amtsblatt  



Amtsblatt  
Seite 6 

Gut zu Wissen  

2025 gilt grundsätzlich die Pflicht zur E-Rechnung. Die Umset-
zung kann Vereine vor Herausforderung stellen. Um diesen alle 
wichtigen Informationen zum Thema E-Rechnung an die Hand 
zu geben, bietet die Servicestelle für Vereine das Online-
Seminar an. Rechtsanwalt Stefan Karsten Meyer erläutert darin, 
welche Pflichten und Anforderungen Vereine in diesem Zusam-
menhang bereits jetzt zu erfüllen haben. Thematisiert werden 
unter anderem auch das Empfangen und Ausstellen von E-
Rechnungen. Der Referent erklärt praxisnah allgemeine Grund-
lagen zu Rechnungen, welche Formen der E-Rechnung es gibt 
sowie wie diese korrekt ausgestellt, empfangen und aufbe-
wahrt werden können. Dabei geht er auch auf die Übergangs-
fristen ein, die speziell für Vereine relevant sind und beantwor-
tet im Anschluss Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Das einstündige Seminar richtet sich an Vereinsvorstände, 
Schatzmeister und Vereinsverantwortliche, die sich mit den 
Themen Rechnungswesen und Buchführung  befassen möch-
ten. Ziel des Seminars ist die Unterstützung der Vereine bei der 
rechtskonformen Umsetzung der E-Rechnung.  Veranstalter ist 
die Servicestelle für Vereine im Landkreis Lindau. Die Teilnahme 
ist für Vereinsverantwortliche der Vereine im Landkreis Lindau 
kostenlos. Die Anmeldung erfolgt formlos mit Angabe von Na-
men, Verein und Funktion im Verein über die E-Mail-Adresse: 
vereinsberatung@landkreis-lindau.de. Den Zugangs-Linkt erhal-
ten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Anmeldung 
rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn.  
Servicestelle für Vereine  
Vereine stehen gerade in der heutigen Zeit großen Herausfor-
derungen gegenüber. Um diese bestmöglich zu unterstützen 
hat der Landkreis Lindau (Bodensee) mit Unterstützung der VR-
Stiftung für Bürger am Bayerischen Bodensee eine Servicestelle 
für Vereine eingerichtet. Vereinsverantwortliche erhalten von 
der Leitung der Servicestelle - Karl Bosch, der über 30 Jahre 
Erfahrung in der Vereins- und Verbandsführung mitbringt - ne-
ben einem persönlichen Beratungsangebot auch individuelle 
Vereinscoachings sowie praxisbezogene Fort- und Weiterbil-
dungen.  Alle weiteren Informationen sind auf www.landkreis-
lindau.de unter dem Reiter „Gesellschaft/Soziales/Gesundheit“ 
> „Ehrenamt“ > „Servicestelle für Vereine“ zu finden. 

Kleinanzeigen  
Gastgeber Stammtisch  
 

Liebe Gastgeber, am 31.03.25 findet um 17:30 Uhr im Markt-
wirt in Heimenkirch der erste Gastgeber Stammtisch statt. Bitte 
meldet euch bis zum 15.03.25 per E-Mail (info@urlaub-bei-
lina.de) oder telefonisch bei mir (0176 577 05 121) an. Viele 
Grüße, Lina Link  

Alles rund um die "E-Rechnung für Vereine" - Servicestelle für 
Vereine veranstaltet Online-Seminar   
 

Viele Vereine stehen vor neuen Herausforderungen im Bereich 
der digitalen Buchhaltung. Mit der schrittweisen Einführung der  
Elektronischen Rechnung (E-Rechnung) wird es immer wichti-
ger, sich mit den rechtlichen und praktischen Anforderungen 
vertraut zu machen. Um Vereine bestmöglich auf diese Umstel-
lung vorzubereiten, bietet die Servicestelle für Vereine im Land-
kreis Lindau ein Online-Seminar zum Thema an. Das Angebot 
für Vereine mit Sitz im Landkreis Lindau findet am Mittwoch, 
19.02.2025 von 18.30 bis 19.30 Uhr statt. Seit dem 1. Januar 

Aus der Gemeindebücherei  

Gemeindebücherei Hergatz 
 

Die Bücherei bleibt am Gumpigen Donnerstag, 27. Februar und 
Rosenmontag, 3. März geschlossen! Das Büchereiteam 
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Einsatz am Berg, im Wald und im Büro 
Zwei Schulabgänger absolvieren ein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr an der Fachstelle für Schutzwaldmanagement 

Immenstadt – Waldduft und Büroluft sind zwei Dinge, die Jonas 
Schaz und Chiara Heck im Schulalltag eher selten geschnuppert 
haben. Die jungen Erwachsenen haben sich deshalb entschie-
den, nach der Schulzeit ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
bei der Fachstelle für Schutzwaldmanagement am Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten zu absol-
vieren. 

Motive für das Freiwilligenjahr gibt es viele: Zwischen Schulzeit 
und Studium eine Pause vom Prüfungsstress, Orientierung für 
das weitere Berufsleben oder – wie bei Jonas Schaz und Chiara 
Heck – einfach einmal die Möglichkeit ergreifen, sich für etwas 
einzusetzen, was einem am Herzen liegt. Eigentlich plant Jonas 
Schaz ein Mathematikstudium und Chiara Heck möchte zur 
Polizei. Aber das FÖJ ermöglicht es ihnen, ein Jahr lang prak-
tisch etwas für den Bergwald zu tun. 

An der Fachstelle für Schutzwaldmanagement ist er damit an 
der ersten Adresse. Die Fachstelle erfasst den Zustand der 
Schutzwälder im Allgäu, ermittelt Gefährdungspotentiale, plant 
konkrete Sanierungsmaßnahmen und setzt diese um. So kann 
der Bergwald unterstützt und seine Schutzfunktionen – zum 
Beispiel gegen Muren- und Lawinenabgänge – erhalten oder 
wiederhergestellt werden. Schutzwaldmanager Anton Specht 
betreut die beiden Freiwilligen an der Fachstelle und ist von 
ihrem Engagement begeistert: „Wir freuen uns immer über 
tatkräftige Unterstützung und vor allem auch über das Interes-
se der jungen Leute.“ Denn der Freiwilligendienst im Schutz-
waldmanagement erfüllt auch einen wichtigen Bildungsaspekt. 

„Ich habe in den letzten Monaten schon eine Menge gelernt“, 
so Chiara Heck, „wir betreuen zum Beispiel eine Waldklimasta-
tion und befassen uns dabei mit dem Wasserhaushalt im Wald-
boden.“ Aber auch praktische Arbeiten im Bergwald unterstüt-
zen sie tatkräftig. Jonas Schaz berichtet zum Beispiel von 
Pflanzaktionen mit Jugendgruppen, die er begleitet hat, oder 
von Hubschraubertransporten, die die beiden Freiwilligen un-
terstützen. „Ich finde das alles schon sehr interessant.“ Im Win-
terhalbjahr, wenn die Bergwälder bei Schneelage schlechter 
zugänglich sind, unterstützen sie auch mit Bürotätigkeiten, wer-
ten Daten aus und erlernen die Arbeit mit Geoinformationssys-
temen.  

Noch bis Ende August erleben Chiara Heck und Jonas Schaz 
Outdoor-Alltag und Büroarbeit an der Fachstelle für Schutz-
waldmanagement in Immenstadt. Dann geht es für sie weiter. 
Ob an Hochschulen, Unis oder in Ausbildungen, werden sie bis 
dahin noch entscheiden. Ihre FÖJ-Stellen werden dann jeden-
falls für die nächsten Freiwilligen frei. Die Bewerbungszeit läuft 
bereits. 

Trägerorganisation des FÖJ an der Fachstelle Schutzwaldma-
nagement ist die Evangelische Jugend in Bayern. Weitere Infor-
mationen zum Bewerbungsverfahren gibt es unter https://
www.foej-bayern.de/bewirb-dich/bewerbungsverfahren.  
Am 7. Februar gibt es von 17 bis 18 Uhr Online-
Infoveranstaltungen zum FÖJ bei der EJB. 

Genauere Informationen zur konkreten Einsatzstelle gibt es 
auch bei Anton Specht am Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Kempten unter Telefon 0170 221 221 9. 
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Sonntag, 23. Februar, Tour zur Märzenbecherblüte am Kar-
bach 
 

Das Projekt Naturvielfalt Westallgäu lädt am Sonntag, 23. Feb-
ruar zu einer Wanderung am Karbach ein.  Naturlotse und Wan-
derführer Xaver Rogg stellt die in weitem Umkreis einmalige 
Märzenbecherblüte und weitere Besonderheiten des Gebiets 
vor. Das eiszeitlich geprägte Karbachbecken gehört zu den reiz-
vollsten Landschaften im Westallgäu. Das abwechslungsreiche 
Relief bietet schöne Ausblicke und teilweise naturnahe Bach-
läufe. Wiesen, Wäldchen und Ufergehölze wechseln sich ab. 
Auch ein Hangquellmoor bei Ruzenweiler und eine Streuwiese 
bei Krottental sind wertvolle Lebensräume, die es zu entdecken 
gilt. Da die Personenzahl auf 20 begrenzt ist, wird um Anmel-
dung gebeten: https://naturvielfalt-westallgaeu.de/vielfalt-
erleben/veranstaltungen/ 
13.30 – 17.00 Uhr, P&R Wangen, K7991, Amtzell (zur Bildung 
von privaten Fahrgemeinschaften) 

Programm Generation 55plus im 1. Halbjahr 2025 
 

„Kochen für den kleinen Haushalt-Eintöpfe, gar nicht altmo-
disch!“ 
Sind die Kinder aus dem Haus, müssen nicht selten gewohnte 
Koch- und Essroutinen umgestellt werden. Mit gezielter Pla-
nung, Organisation und ein wenig Kreativität lässt sich jedoch 
ganz leicht auch im kleinen Haushalt Abwechslung ins tägliche 
Essen bringen. Wie das geht und worauf es bei der Ernährung 
ab der Lebensmitte ankommt, erfahren Sie in dieser Veranstal-
tung! Willkommen, sind v.a. Koch-Anfänger oder Ungeübte. 
Bitte Schürze mitbringen! 
Referentin: Sabine Stenzel, Hauswirtschaftsmeisterin 
Termin: Mittwoch, 19. Februar 2025, 17.00 bis 20.00 Uhr 
Ort: Schulküche am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kempten, Adenauerring 97, 87439 Kempten 
Kosten: 5 Euro pro Person für Kostproben 
 

„Knochenstark essen – mitten im Leben!“  
Eine bewusste Ernährung und Bewegung sind zentrale 
„Stellschrauben“, wenn es um die Gesundheit der Knochen und 
die Vorbeugung von Osteoporose geht. Was zeichnet eine 
„knochenstärkende“ Ernährung aus? Welche Lebensmittel sind 
besonders zu empfehlen? In diesem Angebot erhalten Sie prak-
tische Tipps und Anregungen rund um einen „knochenstarken“ 
Lebensstil und dessen Umsetzung im Alltag. 
Gebührenfreie Veranstaltung. 
Referentin: Sandra Schwaninger, Diplom-Ökotrophologin 
Termin: Freitag, 21. Februar 2025, 9.30 bis 11.00 Uhr 
Ort: Altstadthaus, Schützenstr. 2, 87435 Kempten 
Anmeldung jeweils unter: www.weiterbildung.bayern.de oder 
www.aelf-ke.bayern.de 
Kontakt: Ansprechpartnerin Sabine Herz, Telefon 0831 52613-
1215, sabine.herz@aelf-ke.bayern.de 

Moderner Theaterklassiker: Jede und jeder von uns kann Woy-
zeck sein  
 

Das Theater Lindenhof kommt mit preisgekrönter Inszenierung 
nach Wangen Georg Büchners Dramenfragment Woyzeck ist 
einer der meistgespielten Klassiker der Moderne. Das Theater 
Lindenhof aus Melchingen zeigt das Stück am Sonntag, 16. Feb-
ruar, in der Wangener Stadthalle. Mit drei jungen Schauspielen-
den inszeniert Regisseurin Edith Ehrhardt das sprachstarke und 
bildkräftige Stück als Untersuchung von gesellschaftlichen 
Zwängen und Nöten und als Suche nach dem, was in uns "lügt, 
stiehlt, hurt und mordet". Beginn ist um 17 Uhr. Woyzeck steht 
ganz unten in der Gesellschaft. Um seine Freundin Marie und 
das gemeinsame Kind überhaupt versorgen zu können, nimmt 
Woyzeck jede Gelegenheitsarbeit an, die sich ihm bietet. Er ra-
siert regelmäßig seinen Hauptmann und lässt sich im Rahmen 
eines äußerst fragwürdigen medizinischen Experiments vom 
Doktor auf Erbsen-Diät setzen. Gehetzt, getrieben und gequält, 
scheint Woyzeck bald mehr dressiertes Tier als freier Mensch zu 
sein. Seine Marie wird aufgrund des unehelichen Kindes von der 
Gesellschaft verspottet und vom Tambourmajor, dem sie sich 
für ein paar Ohrringe an den Hals wirft, nur als sexuelles Objekt  
betrachtet. Daraufhin verliert Woyzeck die letzte Bodenhaftung 
und driftet in eine Welt brutaler Fantasien ab. Er besorgt sich 
ein Messer.  
 

Woyzeck, das Dramenfragment aus dem Nachlass des bereits 
mit 23 Jahren verstorbenen Georg Büchner, dreht sich um einen 
Menschen, der von der Gesellschaft radikal ausgenutzt wird und 
dann schlussendlich zum Messer greift. Woyzeck ist ein Spielball 
der Gesellschaft, herumgeschubst, ausgegrenzt, chancenlos. Ein 
Getriebener. Jede(r) könnte Woyzeck sein.  Es spielen Rino Ho-
sennen, Hannah Im Hof und Luca Zahn. Die Inszenierung vom 
Theater Lindenhof wurde 2023 mit dem renommierten Monica-
Bleibtreu-Preis bei den Hamburger Privattheatertagen ausge-
zeichnet. Sie dauert 80 Minuten, es gibt keine Pause. Woyzeck 
ist eines der Sternchenthemen für das Abitur 2025. Interessier-
te Schulklassen oder Gruppen melden sich bitte beim Kulturamt 
für die Vorstellung an.   
Karten gibt es im Gästeamt Wangen (07522 74 211 oder tou-
rist@wangen.de) oder bei www.reservix.de sowie an der Kasse 
vor Ort ab 16 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Mi-
nuten vor Veranstaltungsbeginn Karten auf allen Plätzen für 4 
EUR.   

http://www.weiterbildung.bayern.de
http://www.aelf-ke.bayern.de
mailto:sabine.herz@aelf-ke.bayern.de
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Kirchlicher Anzeiger  

16. Februar bis 2. März 2025 

Sonntag, 16. Feb. 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 10:00  Vorstellungsgottesdienst der Erstkom-
munionkinder mit dem Singkreis  

Opfenbach 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst (f. Edeltraud Sinz u. 

Siegfried Wiedemann) 
Maria-Thann 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  

Dienstag, 18. Feb. Dienstag der 6. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz im Altenheim  
 09:30  Heilige Messe im Altenheim  
Opfenbach 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  

Mittwoch, 19. Feb. Mittwoch der 6. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  
Wohmbrechts 09:15  stille Anbetung vor dem Allerheiligsten  
 19:00  Heilige Messe  

Donnerstag, 20. Feb. Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz  
 09:30  Heilige Messe (f. Maria Tran u. Joseph 

Lieu u. verst. Angeh.; Anton u. Georg  
  Eller u. Resi u. Josef Breyer) 
Opfenbach 19:30  Abendlob  

Freitag, 21. Feb. Hl. Petrus Damiani, Bischof 

Itzlings 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  
Maria-Thann 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe (f. die armen Seelen) 

Samstag, 22. Feb. KATHEDRA PETRI 

Heimenkirch 14:00  Tauffeier  
 18:25  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse (f. Ernestine Mayr; Anni 

und Edmund Specht; Benedikt Spieler; 
Maria Bihler u. verst. Angeh.) 

Opfenbach 18:30  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse  
Maria-Thann   Zönakel  
 14:00  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 15:00  Heilige Messe für Priester u. Priester-

berufungen  

Sonntag, 23. Feb. 7. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 08:10  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  

Opfenbach 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst (f. Paul u. Resi Rief) 
 10:00  Kindergottesdienst im St. Anna-Haus  
 11:15  Tauffeier   
Wohmbrechts 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  
 11:15  Tauffeier  
Maria-Thann 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst 

Dienstag, 25. Feb. Hl. Walburga, Äbtissin 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz im Altenheim  
 09:30  Heilige Messe im Altenheim  
Opfenbach 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  

Mittwoch, 26. Feb. Mittwoch der 7. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe (f. Hans Sohler) 
Wohmbrechts 09:15  stille Anbetung vor dem Allerheiligsten  
 19:00  Heilige Messe  

Donnerstag, 27. Feb. Donnerstag der 7. Woche im Jahres-
kreis 

Heimenkirch 08:55  Rosenkranz  
 09:30  Heilige Messe (f. Michael Schwärzler; 

Gerhard Kierok u. verst. Angeh.) 

Freitag, 28. Feb. Freitag der 7. Woche im Jahreskreis 

Kapelle 18:30  Rosenkranz  
Dreiheiligen 19:00  Heilige Messe (f. Margarete u. Johann 

Kirchmann; Mathilde u. Gottfried 
Schneider (Dreiheiligen) u. Geschwister) 

Maria-Thann 18:30  Rosenkranz  
 19:00  Heilige Messe  

Samstag, 1. März Samstag der 7. Woche im Jahreskreis 

Heimenkirch 18:25  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse (f. Martin u. Balbina 

Spieler) 
Opfenbach 18:30  Rosenkranz und Beichtgelegenheit  
 19:00  Vorabendmesse (f. Walter, Paul u.  
  Viktoria Kipp; Georg Herrmann u.  
   verst. Angehörige) 

Sonntag, 2. März 8. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

Heimenkirch 09:25  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  
Opfenbach 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  
Wohmbrechts 09:30  Rosenkranz  
 10:00  Pfarrgottesdienst  
KE 19:00  Andacht in der Kapelle Engelitz  
Maria-Thann 08:15  Rosenkranz  
 08:45  Pfarrgottesdienst  
 

Pfarreiengemeinschaft 
Einladung zum Valentinsgottesdienst 
„Alltagswasser und Festtagswein“ 
Am Samstag, 15. Februar 2025 
um 19.00 Uhr in der Pfarrkirche in Wohmbrechts mit musikali-
scher Gestaltung des Notencocktails Opfenbach. Im Anschluss 

Schnupper- und Informationsnachmittag 
 

Die Gemeinschaftsschule Wangen im Allgäu lädt alle interes-
sierten Schüler*innen der Klassenstufe 4 und deren Eltern zu 
einem Schnupper- und Informationsnachmittag am Freitag, 
den 21.02.2025 herzlich ein. Beginn 15:00 Uhr, Ende ca. 18:00 
Uhr. Gemeinschaftsschule Wangen, Johannes-Jung-Str. 18, 
88239 Wangen, Tel.: 07522/70 75 89-0, www.gms-wangen.de 



Ärztlicher  Notdienst  

Sonntag, 16.02.2025 Septuagesimä 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Strauß, Evang. Gemeindehaus, 
Lindenberg 
 

Dienstag, 18.02.01.2025 Meditative Morgenwanderung 
Bei jeder Witterung, gutes Schuhwerk erforderlich, Treffpunkt 
vor der Johanneskirche 
 

Mittwoch, 19.02.2025 
14.30 Seniorennachmittag, Spiel und Unterhaltung, Evang. Ge-
meindehaus, Lindenberg 
 

Sonntag, 23.02.2025 Sexagesimä 
10 Uhr Sing-Gottesdienst, Pfarrer Lorenzen, Evang. Gemeinde-
haus, Lindenberg  
 

Dienstag, 25.02.2025 19.30 Uhr 
Abendgebet nach Taizé, Evang. Gemeindehaus Lindenberg 
 

Jeden Freitag um 19.30 Uhr, Freundeskreis für Suchtkrankenhil-
fe im evangelischen Gemeindehaus in Lindenberg 

Zahnärztlicher Notdienst an den Wochenenden: 
Die allgemeinen Notfallnummern lauten wie folgt: 
für Lindau  0180 505 999 -1 , für Lindenberg 0180 505 999 -3  
für Wangen 0180 5 911 630   
 

Apotheken - Notdienst (Baden-Württemberg)  
 

Wollen Sie sich auch im Jahr 2025 über die aktuellen Notdienste 
informieren, können Sie dies auf der Homepage der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württemberg (www.lak-bw.de) unter 
Service > Patient > Apothekennotdienst 2025 oder über 
www.aponet.de tun.   
 

Apotheken - Notdienst  (Bayern) 

Rettungsleitstelle: 112 (nur für Fälle, in welchen wirklich ein  
Notarzt benötigt wird).  

Öffnungszeiten Pfarrbüro in Heimenkirch: 
Mo, Di, Do u. Fr. 9.00 – 11.00 Uhr, Mi. 16.00 – 19.00 Uhr 

Pfarramt Heimenkirch / Kaplan Manoj Kuriakose: 
Tel. 08381/2191 – Fax: 927644 

E-Mail: pg-heimenkirch@bistum-augsburg.de 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro in Opfenbach:   
Mo, Mi, Do u. Fr  9.00 - 11.00 Uhr, Di  16.00 - 19.00 Uhr 

Pfarramt Opfenbach / Pfr. Helmut Wißmiller: 
Tel. 08385 / 448 – Fax: 921662 

E-Mail: pfarramt-opfenbach@bistum-augsburg.de  
 

Gemeindereferent G. Heilos:  
Tel. 08385 / 922595 (privat) 

Internet:  www.pfarreiengemeinschaft-heimenkirch.de      
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Gewerbliche Anzeigen  

laden wir Sie alle ganz herzlich ein zu einem netten Beisammen-
sein im Pfarrsaal in Wohmbrechts. Ihr Pfarrgemeinderat Wohm-
brechts 
 

Abendlob - Mit Freude glauben! 
Zeit für Dich, für mich, für Gott! 
Donnerstag, den 20. Februar um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche 
Opfenbach. Wir freuen uns auf eine besinnliche Stunde mit 
Euch, Euer Vorbereitungsteam! 
Neuer Bibelkreis zur Fastenzeit 
Um in die Fastenzeit geistig einzutauchen und anzukommen, 
würde ich gerne einen Bibelkreis eröffnen. Wir würden uns zum 
ersten Mal am Dienstag, den 11.03.25 um 18 Uhr im Anna-Haus 
treffen. Dabei betrachten wir gemeinsam ein bestimmtes Stück 
aus der hl. Schrift. Es sind dazu keine Vorkenntnisse nötig. Ich 
würde mich freuen, wenn eine Gruppe zusammenginge. Ihr 
Pfarrer Helmut Wißmiller 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Opfenbach 
Das Pfarrbüro in Opfenbach ist am Donnerstag, den 20.02.25  
geschlossen. In dringenden Anliegen wenden Sie sich bitte an 
das Pfarrbüro in Heimenkirch. 

tel:00491805059991
tel:00491805059992
tel:00491805911630
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